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Hamburg, den 22.08.2019 

Bezirksämter 
- Bezirksamtsleitungen
- Bezirksversammlungen

Finanzbehörde 
- Amt 621 für Bezirksverwaltung
z.Hd.
- Leitungen der Haushaltsabteilungen (RSL)

Verteilung der Rahmenzuweisungen gem. § 37 (3) BezVG für den Haushaltsplanentwurf 
2021/2022 

hier: Aufgabenbereich 254 Jugend und Familie 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

im Rahmen des Aufstellungsverfahrens zum Doppelhaushalt 2021/2022 ist eine Fachliche 

Vorabstimmung zwischen den Bezirksämtern und der Fachbehörde BASFI – Aufgabenbe-

reich Jugend und Familie für die Zuweisungen und Fremdbewirtschaftungen vorgesehen. 

Neben den Bedarfen, zu denen wir Sie mit gesondertem Schreiben um Stellungnahme gebe-

ten haben, möchten wir Ihnen hiermit die Gelegenheit geben, sich zu der Schlüsselung der 

Mittelvergabe zwischen den Bezirksämtern zu äußern. 

Die Ansätze für die Rahmenzuweisungen für die Kinder- und Jugendarbeit, die Förderung 

der Erziehung in der Familie und für die sozialräumlichen Angebote der Familien- und Ju-

gendhilfe (jeweils Betriebsausgaben) sind im bestehenden Doppelhaushalt 2019/2020 wie 

folgt auf die Bezirke aufgeteilt: 
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Quelle: Doppelhaushalt 2019/2020, beschlossen in der Bürgerschaft am 13.12.2018 

 

Die Bezirksämter und die BASFI haben sich bei der Schlüsselung der genannten Rahmenzu-

weisungen in der Vergangenheit primär an dem Bestand der Angebote orientiert. Leitend war 

dabei die Erwägung, dass für die Beziehungsarbeit Kontinuität notwendig ist. Aufgrund be-

sonderer Bedarfe sind bei der jeweiligen Aufstellung des Haushalts dennoch Anpassungen 

erfolgt, z. B. bei flüchtlingsbedingten Mehrbedarfen. Die genannten Rahmenzuweisungen er-

möglichen zusammen mit den Kontrakt-Mitteln für die Sozialräumlichen Angebote der Ju-

gend- und Familienhilfe und der Förderung der überregionalen Projekte und Angebote die 

Ausgestaltung einer an den Bedarfen ausgerichteten sozialen Infrastruktur für junge Men-

schen und Familien. Trotz entsprechender Bestrebungen und Vorüberlegungen der BASFI 

und einiger Bezirksämter in den letzten Jahren, ist es aufgrund unterschiedlicher Positionen 

bis heute zu keiner veränderten Schlüsselung der Mittelvergabe der genannten Rahmenzu-

weisungen gekommen. Hiermit bittet die BASFI die Bezirksämter für die Aufstellung des 

Doppelhaushalts 2021/2022 um eine erneute Überprüfung der Verteilungsschlüssel für die 

Rahmenzuweisungen Kinder- und Jugendarbeit, Förderung der Erziehung in der Familie und 

sozialräumliche Angebote der Familien- und Jugendhilfe (jeweils Betriebsausgaben) unter 

Berücksichtigung der aktuellen regionalen Bedarfe und Entwicklungen in den Quartieren.  

 

Sofern im Ergebnis der Prüfungen Änderungen an bestehenden Schlüsselmodellen ge-

wünscht werden, bitten wir um einen zwischen den Bezirken abgestimmten Vorschlag. Bitte 

senden Sie Ihre Rückmeldung bis zum 31. Oktober 2019 an die Beauftragte für den Haushalt 

der BASFI. 
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Mit freundlichen Grüßen 
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